
Aus den G ründen:

Sofort nach V erkündung des neuen K urses durch die Regierung der 
Deutschen D em okratischen R epublik  w urde durch faschistische A genten 
und P rovokateure U nruhe in  die K reise der B auarbeiter h ineingetragen. 
Man nu tz te  dabei geschieht eine gewisse U nzufriedenheit der B auarbeiter 
über die festgesetzten Norm en aus. Die P rovokateure folgten dabei den 
W eisungen der westlichen K riegstreiber, die je tz t alles daran  setzten, 
eine gegnerische Stim m ung gegen die Regierung der Deutschen Demo
kratischen R epublik  und die P arte i der A rbeiterklasse zu erzeugen, 
um so eine günstige Ausgangsbasis fü r  ih ren  geplanten  Putsch, den 
sogenannten Tag X, zu schaffen. Die A ngeklagten sind den W eisungen 
der westlichen K riegshetzerpresse und des RIAS sowie einigen A genten, 
wie den auf der B austelle beschäftigt gewesenen M etzdorf und Brügge
m ann, gefolgt und haben bereits zu einer Zeit, als die Masse der B au
arbe ite r noch nicht daran  dachte, fü r  die im perialistischen K riegstre iber 
zu dem onstrieren , oder gar die A rbeit auf den B austellen niederzulegen, 
aktiv  an der O rganisierung der A rbeitsn iederlegung auf den Baustellen 
m itgew irkt.

B ereits in  den frühen  M orgenstunden des 12. Jun i 1953 w urde der 
Angeklagte F o th  von dem zur Zeit flüchtigen P rovoka teu r R ast ange
sprochen und aufgefordert, sich an einer A rbeitsn iederlegung m it seiner 
Brigade zu beteiligen. D er A ngeklagte F o th  e rk lä rte  sich bere it und 
beeinflußte auch dem entsprechend seine Brigade. W eiterhin  beeinflußte 
er auch die Brigade Zechmann, sich der A rbeitsn iederlegung anzuschlie
ßen. E r sprach im Laufe des Tages auch noch m it einigen anderen 
K ollegen über die beabsichtigte A rbeitsniederlegung. D er geflüchtete 
P rovokateu r M etzdorf setzte sich am gleichen Tage ebenfalls noch m it 
F o th  in  V erbindung und F o th  e rk lä rte  sich auch h ie r zur A rbeitsn ieder
legung bereit. Gegen M ittag des gleichen Tages w andte sich der A n
geklagte als M itglied der BGL an seinen V orsitzenden, den M itange
klagten  F ettling , und machte ihm  von der beabsichtigten A rbeitsn ieder
legung M itteilung. D er Angeklagte F ettling  begab sich daraufh in  zu den 
einzelnen B rigaden, um sich von der R ichtigkeit dieser M itteilung zu 
überzeugen. H ier e rfu h r er, was er bereits seit W odien w ußte, daß die 
B auarbe ite r zum Teil m it den festgesetzten Norm en nicht einverstan
den w aren. Die B auarbeiter sprachen jedoch nicht von einer A rbeits
n iederlegung, sondern erk lä rten , daß sie die Absicht haben zu kündigen. 
D er A ngeklagte F ettling  sagte den B auarbeitern , daß eine K ündigung 
keinen Zweck habe, und  der gewünschte Erfolg, näm lich eine H erab
setzung der N orm en, dadurch nicht erzielt w ird, da ja die Norm en in 
allen volkseigenen B etrieben bestehen. D er A ngeklagte Lem bke erh ie lt 
ebenfalls am gleichen Tage durch R ast Nachricht von der beabsichtigten 
A rbeitsniederlegung und beeinflußte auch seine Brigade, an der Arbeits-
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